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 Beilage zu RRB Nr. 218 vom 26. März 2019 

 

 

Teilrevision Steuergesetz (Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung, STAF): Vorlage an den Kantonsrat – Anträge der 

Kommission – Stellungnahme des Regierungsrates (Synopse) 

 

Vorlage an den Kantonrat 
(RRB Nr. 872 vom 28. November 2018) 

Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

Steuergesetz (StG) 1 

(Vom …) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst: 

  

§ 21 Abs. 1 Bst. c, Abs. 1a und Abs. 3 

(1 Steuerbar sind alle Erträge aus beweglichem Vermögen, insbeson-

dere:) 

c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geld-

werte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratis-

aktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen). Ein bei der 

Rückgabe von Beteiligungsrechten erzielter Liquidationsüber-

schuss gilt in dem Jahr als realisiert, in dem die Verrechnungs-

steuerforderung entsteht; 
1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwer-

te Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (ein-

schliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und derglei-

chen) sind im Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn diese Betei-

ligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapi-

tals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 

Abs. 3 wird aufgehoben. 

  

§ 21a (neu) bb) Kapitaleinlageprinzip 

1 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Re-

serven aus Kapitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungs-

rechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind, wird 

gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapi-

tal. Abs. 2 bleibt vorbehalten. 
2 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an 

einer schweizerischen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von 
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Vorlage an den Kantonrat 
(RRB Nr. 872 vom 28. November 2018) 

Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

Reserven aus Kapitaleinlagen nach Abs. 1 nicht mindestens im 

gleichen Umfang übrige Reserven aus, so ist die Rückzahlung im 

Umfang der halben Differenz zwischen der Rückzahlung und der 

Ausschüttung der übrigen Reserven steuerbar, höchstens aber im 

Umfang der in der Gesellschaft vorhandenen, handelsrechtlich 

ausschüttungsfähigen übrigen Reserven. 
3 Abs. 2 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen: 

a) die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen 

von Beteiligungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländi-

schen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft nach § 67 Abs. 1 

Bst. c oder durch eine grenzüberschreitende Übertragung auf ei-

ne inländische Tochtergesellschaft nach § 67 Abs. 1 Bst. d nach 

dem 24. Februar 2008 entstanden sind; 

b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder Um-

strukturierung nach § 67 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3 oder der Ver-

legung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 

24. Februar 2008 bereits in einer ausländischen Kapitalgesell-

schaft oder Genossenschaft vorhanden waren; 

c) im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossen-

schaft. 
4 Die Abs. 2 und 3 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapi-

taleinlagen, die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratis-

nennwerterhöhungen verwendet werden. 
5 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer 

Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweizeri-

schen Börse kotiert ist, die Rückzahlung der Reserven aus Kapital-

einlagen nicht mindestens der Hälfte des erhaltenen Liquidations-

überschusses, so vermindert sich der steuerbare Anteil dieses Liqui-

dationsüberschusses um die halbe Differenz zwischen diesem Anteil 

und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der Gesell-

schaft vorhandenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese 

Beteiligungsrechte entfallen. 

§ 21b Überschrift, Abs. 1 Bst. b 

 cc) Besondere Fälle 

(1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von § 21 Abs. 1 

Bst. c gilt auch:) 

b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- oder 

Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus 

dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personen-

unternehmung oder einer juristischen Person, an welcher der 

Veräusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 

50 Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhal-

tene Gegenleistung die Summe aus dem Nennwert der übertra-

genen Beteiligung und den Reserven aus Kapitaleinlagen nach 
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Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

§ 21a übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Be-

teiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen. 

§ 29 Abs. 4 bis 6 (neu) 

4 Für den zusätzlichen Abzug von Forschungs- und Entwicklungs-

aufwand ist § 65a sinngemäss anwendbar. 
5 Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten 

sind die §§ 65b f. sinngemäss anwendbar. 

Bisheriger Abs. 4 wird zu Abs. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65a (neu) cc) Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwick-

lungsaufwand 

1 Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher der juristischen 

Person direkt oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden ist, 

wird auf Antrag um 50 Prozent über den geschäftsmässig begründe-

ten Forschungs- und Entwicklungsaufwand hinaus zum Abzug zuge-

lassen. 
2 Als Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche For-

schung und die wissenschaftsbasierte Innovation nach Art. 2 des 

Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und Innovation 

vom 14. Dezember 2012 (FIFG)2. 
3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf: 

a) dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und 

Entwicklung, zuzüglich eines Zuschlags von 35 Prozent dieses 

Personalaufwands, höchstens aber bis zum gesamten Aufwand 

der juristischen Person; 

b) 80 Prozent des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte 

Forschung und Entwicklung. 
4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberech-

tigt, so steht dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu. 

  

§ 65b (neu) dd) Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren 

Rechten 

1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf 

Antrag der juristischen Person im Verhältnis des qualifizierenden 

Forschungs- und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- 

und Entwicklungsaufwand pro Patent oder vergleichbares Recht 

(Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 90 Prozent in die Be-

rechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen. 
2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in 

Produkten enthalten sind, wird ermittelt, indem der Reingewinn aus 

diesen Produkten jeweils um 6 Prozent der diesen Produkten zuge-

wiesenen Kosten sowie um das Markenentgelt vermindert wird. 
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten 

 

 

 
1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf 

Antrag der juristischen Person im Verhältnis des qualifizierenden 

Forschungs- und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- 

und Entwicklungsaufwand pro Patent oder vergleichbares Recht 

(Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 90 Prozent in die Be-

rechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen (Patentbox). 
3 Die ermässigte Besteuerung des Reingewinns aus Patenten und 

vergleichbaren Rechten erfolgt nach Einbringung dieser Rechte in 

die Patentbox erst, soweit dieser den gesamten bis zur Einbringung 

entstandenen und steuerwirksam abgezogenen Forschungs- und 

Entwicklungsaufwand für diese Rechte sowie einen allfälligen Abzug 

nach § 65a, soweit effektiv abziehbar, übersteigt. 

 

 

 

Zustimmung zum Kommissionsantrag. 
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Vorlage an den Kantonrat 
(RRB Nr. 872 vom 28. November 2018) 

Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

erstmals ermässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuer-

perioden bereits berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsauf-

wand sowie ein allfälliger Abzug nach § 65a zum steuerbaren Rein-

gewinn hinzugerechnet. Im Umfang des hinzugerechneten Betrags 

ist eine versteuerte stille Reserve zu bilden. 
4 Die Ausführungsvorschriften des Bundes gelten sinngemäss, ins-

besondere für: 

a) die Berechnung des ermässigt steuerbaren Reingewinns aus 

Patenten und vergleichbaren Rechten, namentlich für den Ne-

xusquotienten; 

b) die Anwendung der Regelung auf Produkte, die nur geringe 

Abweichungen voneinander aufweisen und denen dieselben Pa-

tente und vergleichbaren Rechte zugrunde liegen; 

c) die Dokumentationspflichten; 

d) Beginn und Ende der ermässigten Besteuerung; 

e) die Behandlung der Verluste aus Patenten und vergleichbaren 

Rechten. 

4 Im fünften Jahr nach Eintritt in die Patentbox unterliegen der noch 

nicht verrechnete Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein 

allfälliger Abzug nach § 65a der Gewinnsteuer, sofern die steuer-

pflichtige Person im Folgejahr die ermässigte Besteuerung nach 

Abs. 1 beantragt. 
5 Die steuerpflichtige Person hat das Recht, den noch nicht verrech-

neten Forschungs- und Entwicklungsaufwand jederzeit zum steuer-

baren Reingewinn hinzuzurechnen. Im Umfang des hinzugerechne-

ten Betrages ist eine versteuerte stille Reserve zu bilden. Vorbehal-

ten bleibt Abs. 6. 
6 Verlegt eine gemäss Abs. 3 besteuerte steuerpflichtige Person 

innert fünf Jahren nach Eintritt in die Patentbox ihren Sitz oder die 

tatsächliche Verwaltung in einen anderen Kanton, der eine von 

Abs. 3 abwei-chende Besteuerung vorsieht, werden der noch nicht 

abgerechnete Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie der noch 

nicht abgerechnete Abzug nach § 65a im Wegzugsjahr zum steuer-

baren Reingewinn hinzugerechnet. 
7 Die Ausführungsvorschriften des Bundes gelten sinngemäss, ins-

besondere für: 

a) die Berechnung des ermässigt steuerbaren Reingewinns aus 

Patenten und vergleichbaren Rechten, namentlich für den Ne-

xusquotienten; 

b) die Anwendung der Regelung auf Produkte, die nur geringe 

Abweichungen voneinander aufweisen und denen dieselben Pa-

tente und vergleichbaren Rechte zugrunde liegen; 

c) die Dokumentationspflichten; 

d) Beginn und Ende der ermässigten Besteuerung; 

e) die Behandlung der Verluste aus Patenten und vergleichbaren 

Rechten. 

§ 65c (neu) ee) Qualifizierende Patente und vergleichbare Rechte 

1 Als Patente im Sinne von § 65b gelten: 

a) Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 

5. Oktober 1973 in seiner revidierten Fassung vom 

29. November 2000 (EPÜ 2000)3 mit Benennung Schweiz; 

b) Patente nach dem Bundesgesetz über die Erfindungspatente 

vom 25. Juni 1954 (PatG)4; 

c) ausländische Patente, die den Patenten nach den Bst. a oder b 

entsprechen. 
2 Als vergleichbare Rechte im Sinne von § 65b gelten: 

a) ergänzende Schutzzertifikate nach dem PatG und deren Verlän-

gerung; 

b) Topographien, die nach dem Bundesgesetz über den Schutz von 

Topographien und Halbleitererzeugnissen vom 9. Oktober 1992 

(ToG)5 geschützt sind; 

c) Pflanzensorten, die nach dem Bundesgesetz über den Schutz 
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Vorlage an den Kantonrat 
(RRB Nr. 872 vom 28. November 2018) 

Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

von Pflanzenzüchtungen vom 20. März 1975 (Sortenschutzge-

setz)6 geschützt sind; 

d) Unterlagen, die nach dem Bundesgesetz über Arzneimittel und 

Medizinprodukte vom 15. Dezember 2000 (HMG)7 geschützt 

sind; 

e) Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum 

Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 

(Landwirtschaftsgesetz)8 ein Berichtschutz besteht; 

f) ausländische Rechte, die den Rechten nach den Bst. a bis d 

entsprechen. 

§ 65d (neu) ff) Entlastungsbegrenzung 

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach §§ 65a, 65b Abs. 1 

und 2 sowie 250g Abs. 3 darf nicht höher sein als 70 Prozent des 

steuerbaren Gewinns vor Verlustverrechnung nach § 70, wobei der 

Nettobeteiligungsertrag nach § 74 ausgeklammert wird, und vor 

Abzug der vorgenommenen Ermässigungen. 
2 Weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten 

steuerlichen Ermässigung dürfen Verlustvorträge resultieren. 

 
 

§ 66 Überschrift 

 gg) Erfolgsneutrale Vorgänge 

 
 

§ 67 Überschrift, Abs. 3 

 hh) Umstrukturierungen 

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-

ten, welche nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 

durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher 

Leitung einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zusammenge-

fasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen von 

mindestens 20 Prozent am Grundkapital einer anderen Kapitalge-

sellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie 

Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für 

die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbe-

halten bleibt die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach 

Abs. 1 Bst. d. 

 
 

§ 68 Überschrift 

 ii) Ersatzbeschaffungen 

 
 

§ 68a (neu) jj) Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steu-

erpflicht 

1 Deckt die juristische Person bei Beginn der Steuerpflicht stille 
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(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so 

unterliegen diese nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden 

dürfen stille Reserven einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 

aus Beteiligungen von mindestens 10 Prozent am Grund- oder 

Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven einer anderen 

Gesellschaft. 
2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten: 

a) die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teilbetrieben 

oder Funktionen aus dem Ausland in einen inländischen Ge-

schäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte; 

b) das Ende einer Steuerbefreiung nach § 61; 

c) die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung in 

die Schweiz. 
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzu-

schreiben, der für Abschreibungen auf den betreffenden Vermö-

genswerten steuerlich angewendet wird. 
4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jah-

ren abzuschreiben. 

§ 68b (neu) kk) Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuer-

pflicht 

1 Endet die Steuerpflicht einer juristischen Person, so werden die in 

diesem Zeitpunkt vorhandenen, nicht versteuerten stillen Reserven 

einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts besteuert. 
2 Als Ende der Steuerpflicht gelten: 

a) die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teilbetrieben 

oder Funktionen aus dem Inland in einen ausländischen Ge-

schäftsbetrieb oder in eine ausländische Betriebsstätte; 

b) der Übergang zu einer Steuerbefreiung nach § 61; 

c) die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ins 

Ausland. 

 
 

§ 69 Überschrift 

 ll) Gewinne von Vereinen, Stiftungen und kollektiven 

Kapitalanlagen 

 
 

§ 70 Überschrift 

 mm) Verluste 

 
 

§ 71 Abs. 1 und Abs. 4 (neu) 

1 Die Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 

beträgt 1.95 Prozent des steuerbaren Reingewinns. 
4 Gehört die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu einem 

internationalen Konzern, wird der Steuersatz unter Berücksichtigung 

 
4 Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, insbesondere bei Kapi-

talgesellschaften oder Genossenschaften, die zu einem internationa-

len Konzern gehören, wird der Steuersatz unter Berücksichtigung 

der direkten Bundessteuer auf den vom ausländischen Staat akzep-

tierten minimalen Steuersatz erhöht. 

 

Zustimmung zum Kommissionsantrag. 
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der direkten Bundessteuer auf den vom ausländischen Staat akzep-

tierten minimalen Steuersatz erhöht. 

§ 72 Abs. 1 

1 Die Gewinnsteuer der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen 

Personen beträgt 1.95 Prozent des steuerbaren Reingewinns. 

 
 

§ 74 Überschrift 

 3. Gesellschaften mit Beteiligungen 

 
 

§§ 75 bis 77 

werden aufgehoben. 

 
 

§ 78 

Die juristischen Personen entrichten anstelle der Gewinnsteuer eine 

Minimalsteuer, wenn diese die nach §§ 71 bis 74 berechnete Ge-

winnsteuer übersteigt. Die Minimalsteuer wird nach dem Eigenkapi-

tal bemessen. 

 
 

§ 79 Abs. 1 

1 Das Eigenkapital besteht bei Kapitalgesellschaften und Genossen-

schaften aus dem einbezahlten Grundkapital, den offenen und den 

aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven. Ausgenommen 

sind Rücklagen im Sinne von § 68 Abs. 2. 

 
 

§ 82 Abs. 1 bis 5 (neu) 

1 Die Minimalsteuer beträgt 0.03 Promille des massgebenden Ei-

genkapitals, mindestens aber 100 Franken. 
2 Der Mindestbetrag ist auch bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit im 

Kanton nach § 56 sowie bei Zu- und Wegzügen während der Steuer-

periode vollumfänglich geschuldet. In den Fällen von Abs. 3 und 4 

Satz 1 ist kein Mindestbetrag geschuldet. 
3 Bei Vereinen sind 300 000 Franken steuerfrei. 
4 Stiftungen und übrige juristische Personen mit einem Eigenkapital 

von unter 300 000 Franken werden nicht besteuert. Ausgenommen 

sind kollektive Kapitalanlagen. 

Bisheriger Abs. 4 wird zu Abs. 5. 

 
 

§ 83 

wird aufgehoben. 

 
 

§ 250f (neu) 13. Teilrevision 2019 betreffend Umsetzung des  
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Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-

Finanzierung vom 28. September 2018 (STAF) 

 a) Anwendung des neuen Rechts 

Die geänderten Bestimmungen finden erstmals auf die im Kalender-

jahr 2020 zu Ende gehende Steuerperiode Anwendung. 

§ 250g (neu) b) Step-up 

1 Wurden juristische Personen nach §§ 75 f. des bisherigen Rechts 

besteuert, so werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden 

stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, 

soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Fall ihrer 

Realisation innert der nächsten fünf Jahre gesondert zu einem Satz 

von 0.4 Prozent besteuert. 
2 Die von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-

ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts werden von 

der kantonalen Steuerverwaltung geprüft und mittels Verfügung 

festgesetzt. 
3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstge-

schaffenen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach §§ 75 f. 

des bisherigen Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berech-

nung der Entlastungsbegrenzung nach § 65d einbezogen. 

 
 

§ 250h (neu) c) Ausgleichsfinanzierung 

1 Der Kanton ersetzt den Bezirken, Gemeinden und Kirchgemeinden 

während zwölf Jahren ab Inkrafttreten der Teilrevision 2019 die 

Steuermindereinnahmen, die diesen durch die Senkung der Steuer-

sätze bei der Gewinn- und Minimalsteuer (§§ 71 Abs. 1, 72 Abs. 1 

und 82 Abs. 1) entstehen. 
2 In den ersten zehn Jahren werden die Steuermindereinnahmen 

vollumfänglich, im elften und zwölften Jahr zu zwei Dritteln bzw. zu 

einem Drittel ausgeglichen. Die Steuermindereinnahmen werden für 

jeden Bezirk, jede Gemeinde und Kirchgemeinde und jedes Aus-

gleichsjahr separat ermittelt. 
3 Die Steuermindereinnahmen entsprechen der Differenz zwischen 

den Steuereinnahmen aufgrund der nach Inkrafttreten der Teilrevisi-

on 2019 geltenden Steuersätze und denjenigen, die bei Anwendung 

der davor geltenden Steuersätze erzielt worden wären. Als Bemes-

sungsgrundlage gelten der steuerbare Gewinn und das steuerbare 

Kapital desjenigen Jahres (Bemessungsjahr), welches dem jeweili-

gen Ausgleichsjahr um vier Jahre vorausgeht. 
4 Der Ausgleich wird mit dem ab Inkrafttreten der Teilrevision 2019 

dem Kanton zusätzlich zur Verfügung stehenden Anteil an der direk-

ten Bundessteuer finanziert. 
5 Das Finanzdepartement zahlt den in Abs. 1 aufgeführten Gemein-

 

3 Die Steuermindereinnahmen werden aufgrund der Steuerfüsse 

2019 berechnet. Sie entsprechen der Differenz zwischen den Steu-

ereinnahmen aufgrund der nach Inkrafttreten der Teilrevision 2019 

geltenden Steuersätze und denjenigen, die bei Anwendung der davor 

geltenden Steuersätze erzielt worden wären. Auf Substratwachstum 

aufgrund des Übergangs der bisherigen Statusgesellschaften in die 

ordentliche Besteuerung wird kein Ausgleich gewährt. 
4 Als Bemessungsgrundlage gelten der steuerbare Gewinn und das 

steuerbare Kapital desjenigen Jahres (Bemessungsjahr), welches 

dem jeweiligen Ausgleichsjahr um vier Jahre vorausgeht. 
5 Der Ausgleich wird mit dem ab Inkrafttreten der Teilrevision 2019 

dem Kanton zusätzlich zur Verfügung stehenden Anteil an der direk-

ten Bundessteuer finanziert. 
6 Das Finanzdepartement zahlt den in Abs. 1 aufgeführten Gemein-

wesen die Ausgleichsbeträge jährlich in zwei Raten per 31. März 

und 30. September aus. 

 

 

Zustimmung zum Kommissionsantrag. 
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wesen die Ausgleichsbeträge jährlich in zwei Raten per 31. März 

und 30. September aus. 

II. 

1 Dieser Beschluss unterliegt dem Referendum gemäss §§ 34 oder 

35 der Kantonsverfassung. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die 

Gesetzsammlung aufgenommen. 
3 Er tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

 
 

 

 
1 GS … 
2 SR 420.1. 
3 SR 0.232.142.2. 
4 SR 232.14. 
5 SR 231.2. 
6 SR 232.16. 
7 SR 812.21. 
8 SR 910.1. 


